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21.Oktober 2019 

TK-Leiter/innen (nachfolgend wird nur noch die männliche Form verwendet) 
 
1.   Organisatorische Eingliederung 

• Die TK-Leiter sind Mitglied der Vereinsleitung.  

• Sie sind dem Präsidenten/Präsidentin unterstellt. 

• Die TK-Leiter werden durch die Vereinsversammlung gewählt. 
 

2.   Stellvertretung 
 Die TK-Leiter vertreten sich gegenseitig. 

 
3.   Aufgaben 

 Ist Bindeglied zwischen Vereinsleitung und Technischen Kommission 
 Informiert die Vereinsleitung über die Aktivitäten in Technischen Kommission 
 Nimmt regelmässig an den Vereinsleitungssitzungen teil 
 Organisiert Sitzungen mit der Technischen Kommission mit folgenden Hauptinhalten: 
 - Informationen aus der Vereinsleitung und Verbänden 
 - Sportbetrieb 
 - Tätigkeitsprogramm 
 - Anträge zuhanden des Budgets (Material, Wettkämpfe, Leiterentschädigung, etc.) 
 - Rückmeldungen aus den Riegen 
 Koordiniert die Reservationen der Sportanlagen mit dem Sportamt der Stadt Bern 
 Verfasst zuhanden der Vereinsversammlung einen technischen Jahresbericht 
 Koordiniert zuhanden der Vereinsversammlung die Jahresberichte der Riegen 
 Bringt das Tätigkeitsprogramm der Technischen Kommission in das Tätigkeits- resp. 

Jahresprogramms des Vereines ein 
 Koordiniert zuhanden der Vereinsversammlung die zu ehrenden Turner und Teams für ihre 

sportlichen Leistungen und die demissionierten Riegenleiter 
 Stellt ein Organisationskomitee für wiederkehrende Anlässe (Turnfahrt, Unterhaltungsabend) 
 Unterstützt die Riegen bei Anpassungen von Inhalten auf der Website 
 Pflegt den Kontakt innerhalb des Vereins und besucht gelegentlich die Riegen 
 Hält Funktionen der Riegen (Riegenleiter, Leiter, Nebenchargen) aktuell 
 Koordiniert die Vermietung und erstellt Mietverträge von Vereinsmaterial an Externe 
 Stellt sich bei Bedarf für Repräsentationspflichten zur Verfügung 
 Unterstützt bei Rücktrittsabsichten in Absprache mit der Vereinsleitung eine geeignete 

Nachfolge und führt diese in die Arbeit ein 
 

 
4.  Kompetenzen 

• Normale Korrespondenz wird in Einzelunterschrift gezeichnet. 
• Muss rechtsverbindlich unterschrieben werden, gelten die Zeichnungsrichtlinien gemäss den 

Statuten und des Finanzreglements. 
 

5.  Aufwand 

• 1 Stunde wöchentlich 

• Teilnahme an 6 Sitzungen der Vereinsleitung 

• Teilnahme an der Vollversammlung des Vereins 


